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Gipsbruch Altingen
UVP Deponieerhöhung
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Legende

Artenreiches Grünland bzw. Streuobst

Obstbäume bzw. Gehölze aus Sukzession

Gewerbe-, Betriebsflächen

dichte Ruderalflur

Stillgewässer

Grenze Rekultivierung

Ansaat Magerrasen

Feldgehölz, Feldhecke

Entwässerungsgraben am Deponiefuß

Bestand I: Biotop alter Steinbruch im Westen
(Teich + Umgebung)
Bestand II: Trockenvegetation auf Gips im Nordwesten
ohne Ansaat, mit Beweidung

I

II

Bestand III: gemischte Ruderalflur im Südosten
ohne Ansaat, mit BeweidungIII

geplante Steinriegel: 2-3 m breit, 1 m hoch

gepflanzte Feldhecke am Ostrand
bzw. Baumgruppen auf dem Deponiehügel

Acker

trockenes Ödland ohne Anssaten, mit Schafbeweidung

offen befestigte Feldwege

Maßnahme Artenschutz FL 1 (Feldlerche): Anpassung der
Grünlandnutzung: Keine Gehölzpflanzung, späte Mahd.

Die bisher geplante Folgenutzung soll fortgeführt werden (überwiegend „Artenreiches Grünland“ 
+ randlich naturhafte Bereiche, magere Böschungen), siehe Rekultivierungsplan.

Allgemein: Verlust durch Verfüllung von Bereichen mit Vegetation ohne besondere Artenvorkommen 
bzw. ohne Habitateignung für Tiere kann durch Rekultivierungsmaßnahmen kompensiert werden.

Artenspezifisch: Der Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG ist durch CEF- und Vermeidungs-
maßnahmen ausgleichbar:

Begleitend wird das Naturschutz-Monitoring weitergeführt 
(seit 2014, alle 3 Jahre, nächster Termin: 2021).
In Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium 
Tübingen begleitet FISCHER Weilheim Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Population der bedrohten Wechselkröte. 
Dazu gehören immer wiederkehrende Maßnahmen zum 
Erhalt der Population am Standort der Deponie und die 
„Auswilderung“ von Wechselkröten an anderen geeigneten 
Standorten.

Wechselkröte mit Tötungsvermeidung durch die Verfüllung des bestehenden Laichgewässers A6 im 
Winter und der Vermeidung von Habitatverlust durch das neue Ersatzhabitat A5.
Zauneidechse mit Tötungsvermeidung durch Umsiedlung und Vermeidung von Habitatverlust durch 
Habitatschonung bzw. Ersatz;
Vögel mit Tötungsvermeidung durch Abräumen genutzter Habitate im Winter und Vermeidung von 
Habitatverlust durch Habitatersatz bzw. Anpassung der Rekultivierungspflege.

Abbildung: Immissionsorte und Schutzbedürftigkeit*


